
Dritter Abschnitt.

Die vom Gesetze dem Beleidigten angewiesenen Klagen wegen

LideUvcrgchen und die dabei zu beobachtenden Arten des

Verfahrens.

Aas Vergehen oder das Verbrechen, welches aus den

Beleidigungen, die man mittels der bisher erörterten Ar»

tcn der Libelle Andern zufügen kann, hervorgeht, kann

aus drei verschied»? Arten gerichtlich verfolgt werden.

durch Inäictment d. h. durch ein Anklagemandat,

welches erfolgt, sobald die von der beleidigten Person an¬

gebrachte Beschwerde angenommen worden;

2. durch d. h. durch eine Untersuchung,

welche der Klagende bei solchen Magisiratspersonen nach¬

sucht, denen die Befugniß dazu von Amtswegen zusteht;

z. durch Lotion d. h. durch eine gewöhnliche Klage

auf Schadenersatz. ')

i) Die Namen, womit die verschleimen Akte des englischen

Gerichtsverfahrens belegt werden, sind meist lateinisch und ge¬

wöhnlich von den Aufangswortcn der darauf sich beziehenden

Schriften hergenommen. Incliclirient ^ inäictameiNuin eu-
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Bevor wir diese verschiedneu Arten des Verfahrens

in der gerichtlichen Verfolgung der durch Libelle zugefüg¬

te» Beleidigungen weiter erörtern, ist noch zu bemerken,

daß in der englischen Prozeßordnung die Strafe der Nich¬

tigkeit (Is peius lls nullits cles actcs) wegen Mangels in

der Form nicht eingeführt ist; aber dieser Mangel wird

als ein Rechtsmittel zugelassen, um den Vollzug dcS Hir¬

tels zu hemmen oder im Kanz'le'igcrichrshofe Kassazion

desselben nachzusuchen.

Da einerseits das geschriebne Gesetz über die Form

nichts gesagt hat und in England kein Köder über das

Verfahren in bürgerlichen und peinlichen Rechtssachen

'ertstirt; da andrerseits das Gemeingcsetz'aus allgemeinen

Grundsätze» und Gcrich'sb auchcn oder Prazedenzen be¬

sieht und daher 'die Form in jeder besonder« Art des Pro¬

zesses nicht tzeilan bestimmt Hai: so gilt die Meinung der

Rechtsgclehktcn als Gesetz über die Nullitäten und deren

Annahme als Gründe des Rekurses an den Kanzleigc-

rich öhvf wegen Kassazion der Urlhcile. Aber eben diese

Rechtsgelebrtcn sind über eine Menge von Puukteu, wel¬

che die Form betreffen, ganz vcrschicdner Meinung. Un¬

ter den tausend Schikanen der englischen Sachwalter

wählen wir nur einige von jenen Punkten in Bezug auf

i'ise, Anklagcmandat oder Akte. I'-c. von. ksc oder k->ci->»

venire, Einladungsaktc, um vor Gericht zu erscheinen.

vir. vor Gericht abgelegte Erklärung, Aussage, oder Zeugnis:,
mit eidlicher Bestärkung. Verllisr ^ vors llicrum, Ausspruch

des Schwurgerichts. Holi xerssgni, Erklärung des AnHaltens

oder Äufgehens eines Prozesses u. s. w.
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das Indiktement, worüber die geschätztesten Rechtsgelchr-

ten üiid Praktiker nicht einig sind. Muß die Anklageakte

enthalten

i. daß die im Libell angegriffene Person eine» guten

Namen hat, als eine rechtschaffene und ehrenwcnhe Per¬

son betrachtet und geschätzt ist?

2- daß sie im Genuß ihrer Ansprüche auf öffentliche

Achtung gestört worden vi et somis et contra psccm?

Z. daß das Libell herausgegeben oder bloß An¬

dern mi tget heilt worden?

g. daß das Libell beleidigend spricht von und be¬

treffend diese Person, oder können diese Worte fehlen?

5> verhalt es sich eben so mit den Worten maütioso,

llllso et soclitioso?

6. maß man, ehe man die eignen Worte des Li-

bellö anfübrt, die Worte -.ccnnllmn tcnorcm scgncnicm

vorausschicken? oder darf man an deren Slelle setzen

innnomlo? und ist es nicht gefährlich dafür zu sagen ic!

est .... scilicct?

7. endlich, wenn das Libell in einer fremden Spra¬

che geschrieben ist, müssen die Stellen, ans welchen die

Schuld beruht, übersetzt oder in jener Sprache gerade

so, wie sie bekannt gemacht worden, angeführt werden?

Es wäre leicht, dieses Verzeichnis; mit einer viel

größcrn Anzahl von streitigen Punkten, welche die Form

betreffen, zu vermehren. Wir haben unS aber auf jene

sieben beschrankt, welche sich zuerst in den Werken d.r

englischen RcchtSgelehrtcn über das Libell darbieten.



Man begreift daher leicht, wie lang, kostspielig und
ungewiß die Libellprozesse sein müssen. Der Mächtige
wird nach Lust und Belieben den Schwache» und Armen
verunglimpfen und ihm ungestraft das Kostbarste, was
«r hat, seinen guten Namen rauben.

Diese Unbestimmtheit der Prozeßformen, diese Unge¬
wißheit der Ttzeor e sowohl, als der P -wis i» den Ge¬
richts- und Sachwalteestuben*), bringen noch mehr Will¬
kür in die Ausübung jenes Schutzes, welchen das Ge¬
setz dem in semer Ehre und semem guten Namen ange¬
griffenen Bürger schuldig ist. Daraus folgt, daß gegen
den Wullen oder den Geist der Gesetze vom fünfte» Nc-
gieruvgSjahre der Kön ge Wilhelm und Maria, und vom
I. l/y2, die Gewalt des richterlichen Ermessens — so
uothwendig in Prozessen, wo die ganze Verschuldungin
dem Sinne liegt, der mit gewissen Worten zu vertun,
pfen — nicht mehr der Scharsstcbt und dem Gewissen
der Geschworncn, der Kenntniß und der Rechtschassen-
heit der Richter, w-lchc das Gesetz anwenden, anvertraut
ist, sondern sich vielmehr ganz und gar in der Billigkeit
eines einzigen Menschen findet, »aml ch des Lordkanzlerö
von England, welcher allein alle Rechtssachen von Eng-

Letts incertitiiüo se I» pr-nlgus ües goelkes et <lo» e'tu-
S--5. Das letzte Wort kann hier wohl nicht die Studien oder
die Studirstubc bezeichnen,sondern vielmehr den Ort, wo Ad¬
vokaten, Notariell und Prokuratoren zu arbeiten pflegen, gleich¬
sam ihre Studien treiben. Jndeß Hab' ich hier die Theorie zur
Praris hinzugefügt, weil jene in der That nach dem Bisherigen
eben so unsicher ist, als diese. A. d. tt.
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land, die einige Fehler in der Form darbieten, in der
Gestalt eines Referats aburtheilt.

Beim Jndiktement wird die Klage des durch ein
Libell Verunglimpften vor dem Friedensrichter, zu dessen
Sprengel er gehört, angebracht und von diesem dem
großen Schwurgericht der Grafschaft übergeben,
welches aus 24 Personen besteht und die Anklagejury
bildet. Die Klage wird hier vorlaufig besprochen, ge¬
prüft, und zugelassen oder verworfen, aber wohl zu mer¬
ken, ohne den Beklagten zu seiner Vertheidigung vorzu¬
laden. Das große Schwurgericht sieht nur die Klage
und dm Kläger, und erläßt, wenn es die Zuläsfigkeit je¬
ner erkannt hat, die Anklageakte (inclictment) unter
Verantwortlichkeit des Klägers, der die Kosten tragen
muß und wegen Schadenersatzes belangt werden kann,
wenn er unterliegt. Die Sache wird dann öffentlich ver¬
handelt vor den Richter» und den Geschwornen, welche
die Urtel sjury bilden und das kleine Schwurge¬
richt heißen. *) Der Vorsitzende Richter faßt endlich das
Resultat der Verhandlung zusammen, erklärt die Art des
Rcchtshandels und seine Meinung darüber; die aber bloß
beraihcnd ist. Die Geschwornensprechen über die Schuld
und die andern Nichter bestimmen die Strafe.

Bei der I »forma zion vor dem königlichen Ge¬
richtshofe OiligskLncb) ist die Verfahrungsarl kürzer

Weil es mir aus r- Geschwornen besteht. Von beiden

Schwurgerichten ist weiter unten ausführlicher die Rede.
A. d. U.
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für die Personen seines Sprengels, die Bewohner von
London.

Diese Verfahrungsart war unter Karl ll. und Ja-
k b It an die Stelle jener getreten, welche sonst vor der
Sternkammer statt fand. Nach der Ncvoluzion mußte
sie gleichfalls refornnrt werden. Das Statut oder Ge¬
setz vom 4. und. 5. Regierungsjahre der Könige Wilhelm
und Maria verordnete, daß keine Jnformazion beginnen
konnte ohne Erlaubniß dcS Gerichtshofes', vor welchem
die Sache angebracht werden sollte — eine Erlaubniß,
die ohne vorgänglge Diskussion und Verhandlung von
beiden Seiren, und ohne Sicherheitsleistung von Seiten
des Klägers wegen der Prozeßkostennicht gegeben wer¬
den durfte. Der Zweck dieses Gesetzes war, die Quäle¬
reien zu vermeiden, welche ans einer unbesonnenen An¬
zettelung solcher Prozesse entstehen konnten.

Man unterschied damal zwei Arte» des gerichtlichen
Verfahrens mittels der Jnformazion, 1. die Jnforma¬
zion durch den Kronbcamlcn (ooroner) oder Kö¬
nig sanwalt (Rings - stlcirnozr); 2. die Jnformazion
ox rilllein durch den Staat S a n w a l t (attorucze genoral).

I. Die Jnformazion, welche der Kronbeamte in
seinem Parkete macht, *) nachdem er vom Gerichte die
Erlaubniß dazu erhalten hat und die Sicherheit wegen
der Kosten geleistet worden, ist dem Beklagten günstiger

«) nennt der Verfasser den Ort zwischen den Siz-

zcn der Richter nnd dem für die Sachwalter mit ihren Parteien

bestimmten Platze. A. d. U.
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als das Jndiktement. Das Gericht selbst hat die Ankla-
gejury (das große Schwurgericht) gebildet und, bevor
es die Erlaubniß zur Jnformazion gab, den Sachwalter
des Beklagten, wie den des Klägers, geHort. Es hat
also eiue Art von vorläufigem Urtheile statt gesunden; wo¬
durch der Beklagte vorrheilhafter gestellt ist, als im Pro¬
zesse durch Jndiktement, wo das große Schwurgericht sein
I'acia» venirv vder Anklagemandar auf die Bitte des
Klägers erläßt, ohne die Gegenrede des Beklagten ver¬
nommen zu haben.

Der Kronbeamte unterwirft das Ergcbniß seiner Un¬
tersuchung dem Gerichte, welches die Anklagt be ch ießt,
wenn es dieselbe statthaft findet. Die Sache gelangt
alsdann aus kleine Schwurgericht, welches den Ausspruch
thut: Schuldig oder nicht schuldig.

Bei diesem Verfahren sind alle Umstände für den
Beklagren; die Klager machen daher selten davon Ge¬
brauch.

2. Bei der Jnformazion ex olllcio gegen ein Libcll
hat der Staatsanwalt alle rechtlichen Präsumzioncn für
sich. Er bedarf daher keiner Erlaubniß zur Jnfvrmaston.
Das Gesetz der Könige Wilhelm und Maria wird bloß
auf die Kvronsrs bezogen. In Rücksicht auf die Erha¬
benheit der Würde eines Smatsanwalis setzt man nicht
voraus, daß er in jenem Gesetze gemeint sei, oder daß
er durch andre Besiimmnngsgrnnde, als durch den all¬
gemeinen Vortheil des Staats, der Regierung und der
Privatpersonen, welche bei der an ihn gerichteten Klage
bethciligt sind, bestimmt werden konnte, wenn er sich
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entschließt, ein Urtheil über den wegen eines Libells An-
geklagren nachzusuchen. Mochien selbst seine Jnfvrma-
zioncn nachlässig oder leidenschaftlich und parteiisch ge¬
wacht sein. Es verschlagt wenig. Gleich nach seinem
Berichte beginnen die Verhandlungen vor der Urtelsjury.

Der Staatsanwalt kann das Verfahren anhalten, wenn
es begonnen, durch ein dl«li perssgui, ohne Grunde an¬
zugeben. Er nimmt es nachher wieder auf, wie er will.
Er bricht es ganz ab, wenn es schlecht fortgeführt wor¬
den, wenn die Spezialjnry, welche gezogen worden, ihm
wenig lenksam scheint, um eS erst dann von neuem fort¬
zusetzen, wenn die Fehler des Verfahrens durch andre
Verhandlungen verbessert oder mehr Umstände gegen den
Beklagten im Schwurgerichte vermittelt worden.

In dieser Führung der gerichtlichen Verfolgung ei¬
nes Libells ist alles gegen den Beklagten. Die Jnfor-
mazionen ex olllcio sind daher eines jener drückenden
Mittel, welche seil dem Kriege wegen der Unabhängigkeit
der vereinten Staaten die Regierung angewandt har, um
ein größeres Ansehen oder, gerade heraus gesagt, mehr
williüriichc Gewalt zu erlangen, als sie je gehabt. Unter
den Ministerien der Herren Pitt, Addingron (jetzt Lord
Sivmouth), Grcnville und Grey, und For waren sie
weit weniger in Gebrauch, alS seil 1807. Lord Holland
zahlte in seinem Antrage gegen die Jnformazwnen ex
olllcio deren nur ii von r8oi bis »807, von >807 bis
i8ri aber 42, von welchen bloß 14 fortgesetzt uno ei¬
nige fthlgeichlagen waren. Folglich waren wenigstens 28
unbesonnenerWeise unternommen worden.
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Wir brauchen übrigens uichr zu bemerken, daß die
mittels der Juformazion «x ullicio verfolgten Libelle lau¬
ter politische waren.

Die Akzion, wodurch Ersatz für de» durch ein Li-
bell verursachleuSchade» verlangt wird, dar nichts Be¬
sondres in England. Sie gleicht allen wohlgeordneten
Verfadrnngsarten in Europa. Man muß den durch das
LideU verursachtenSchaden klar beweisen und dessen Er¬
satz in einer bestimmten Summe sovern. Die Geschwor¬
neu sprechen dier eben so, wie in den übrigen Fallen
und andern Zivilsachen.

Was das Schwurgericht bcrrist, so ist dessen
Einführung in England sehr alt. Es ist durch den
großen Freibrief anerkannt und bestätigt worden.
Malmend der bürgerlichen Kriege und der Feudalanar-
chic jeu r unglücklichen Zeiten kam es außer Gebrauch.
Heinrich VlI. erneuerte es im Anfange seiner Regierung
und führte es zu dessen Zweck und ursprünglichen
Grundsätzen zurück. Wahrend der Regierungen Hein-
rich's VIll. und seiner Kinder und der vier Fürsten aus
dem Hause Stuart wurde dieses Institut durch die Srcrn-
kammer, durch die außerordentlichenKommissionen,durch
die Emsührung der Ausnahme-Richter und Tribunale in
die gerichtliche Ordnung beeinträchtigt. Zur Zeit der Re-
voluzion ward das schwurgerichtliche Verfahren als eins
der kostbarsten Rechte unter den englische» Freiheiten be¬
trachtet. Das Recht des englischen Volks aus de» Ge-

2) Magna clrarla. so.
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miß dieser Einrichtung ist durch den eilften Paragraph
de Lill »s liZIits wieder zuruckacrufen. Das erste Par-
lemenr unter -Mlhclm und Maria bc.chaftigte sich in sei¬
nen vcrschicdncn Sitzungen sorgfältig damit, dieses Recht
zu versichern und dessen Ausübung zu regeln.

F,st alle Zivilsachen nnd alle Kriminalprozessc sind
der Entscheidungder Geschwvrncnunterworfen.

In den Kriminalprozessen unterscheidet man zwei Ar¬
ten von Schwurgerichten: das große (gi-mcl sswv) oder
die Ankiagejury, und das kleine (xottzi jurz') oder
die Urtelsjury.

Das große Schwurgericht besteht aus 2g Großge-
schworncn, die durchs Loos gebogen werden aus bo un¬
ter den angesehenstenCugenthumern der Grafschaft er¬
wählten Mannern.

Die Klage wegen Beleidigung durch ein Libcll beim
Prozesse durch Jnoikremenr wird überreicht von dem Frie¬
densrichter oder dem Bewahrcr der Freiheiten gewisser

S) Wir wollen nicht jene verschiednen Gesetze anfuhren, da
sie zu zahlreich und lang sind. Wir verweisen unsre Leser ans
das Werk von Giles James, vermehrt von Tliomlins,
welches den Titel fuhrt: Tin- l->ivs ciicrio»ii!»r^. 2 Voll. 4.
London. -Sog.

4) Die großen Schwurgerichtehaben überdies? in der Ver¬
waltung der Grafschaft dieselben Funkzioue», wie nnsre allge¬
meinen Departementsräthe. s Der Verfasser setzt zn dem Obi¬
gen noch hinzu: O.I rnssorite est formeo 2 12 Zur 2>i ^r.incls ju¬
ris, et -I iZ Sur 21. Ich gestehe offen, daß ich den eigentlichen
Sinn dieser Worte nicht verstehe. A. d. ll.j

/ ^ - ^MWAWMMU^- .«MlI , . '
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Städte, welche eine besondre Gerichtsbarkeit haben,

nachdem jene die Klage angenommen. Das große Schwur¬

gericht erkennt, wenn eö versammelt ist, über die Klage,

beschließt ihre Zulassung und erlaßt das Anklagemaudat ge¬

gen den Beklagten, aber ohne ihn oder seine Raihgeber zu

hören. Die Anklage wird dann fortgesetzt vor der Kö¬

nigsdank oder dem Assisengerichre.

Der kleinen Schwurgerichte gibt es in peinlichen

Sachen (Verrath und Treubruch ausgenommen) wieder

zwei Arten, das gemeine (common jur^) und das

besondre (special jur)').

Die Mitglieder des gemeinen Schwurgerichts wer¬

den alle drei Monate vom Vorsieher (slierill) der Graf¬

schaft durchs Loos gezogen ans den freien Grundeigen-

thümern (lreelivlclors) der Grasschaft, die mehr als 20

Pf. St. Einkünfte aus ihrem Grundeigenthume zieh»,

oder aus den Hauseigcnthümern der Städte, die in der

Altstadt von London ivo Pf. St., in Westminstcr und

den übrigen Städten zo Pf. St. Einkünfte aus diesem

ihren Eigemhume zichn.

Von üo solchen Geschwornen werden nach und nach

bis g8 dem Angeklagten dargeboten, der zz davon ver¬

werfen kann, ohne einen Grund anzugeben. Die Krone

kann nur Einen davon verwerfen.

ü) Es gibt mehre Gtadtc, die eine solche Gerichtsbarkeit
haben und im Schooße ihres Mmiizipallvrpers nnd ^1-
6erm«n) einen Kriminalgerichtsbofhüben. Die Freibriefe, weh
che dieses Recht oerliehen, haben auch dessen Ausübung geregelt.

H
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Auch in Ansehung der zwölf übrigen kann der An¬

geklagte noch Ausstellungen machen

1. in Bezug auf die ganze Liste, indem er nach¬

weist, daß zwischen ihm und dem Sheriff, der die Liste

gemacht, Feindschaft besiehe, oder daß unter den Sech-

zigcn auch nicht Eine Person seines Standes und RangeS

sich befinde, worauf die Sache an die nächstfolgenden

Assisengcrichte verwiesen wird;

2. in Bezug auf die zwölf übrigen selbst, indem er

nachweist, daß dieser oder jener von ihnen mit dem Geg¬

ner in Verwandschaft, Geschäfts- oder andern Verbin¬

dungen stehe, die dessen Vortheil betreffen und ihn par¬

teiisch machen, oder daß ihm das gehörige Einkommen und

andre zum Geschwornen nöthige Eigenschaften fehlen, oder

daß er Verbrechen begangen, wodurch er ehrlos geworden.

Ucber solche Ausstellungen wird in der Sitzung selbst

genrtheilt durch zwei andre Geschworne, die durchs Lvos

noch über jene zwölf gezogen werden und die Weigerung

des Beklagten entweder annehmen oder verwerfen. Im

ersten Falle werden andre Geschworne substiluirt, und

wenn gegen diese nichts eingewendet wird, so nimmt der

Prozeß seinen Gang.

Ein besondres Schwurgericht kann (außer den Fal¬

len des Verralhs und des Treubruchs) jeder Beklagte ver¬

langen, wenn er einige Kosten bezahlt. Dieß hat er

aber nicht nöthig, wenn das Gericht von selbst und ohne

vorausgegangene Ausfoderung erklärt, daß die Urtelsjurn

eine besondre sein solle.



Man findet in dieser die nämlichen Förmlichkeiten,
welche das Gesetz wegen der Ziehung der Geschwvrnen
durchs Leos vorgeschrieben,dieselbe Art der Verwerfung,
dieselben Motiven zur Begründung derselben, und die¬
selbe Beurtheilung ihrer Gültigkeit, als im gemeinen
Schwurgerichte.

Der einzige Unterschied besteht darin, daß die zuerst
durchs Lovs gezognen 6o Geschwvrnen vom Stande des
Beklagren sein müssen, so weit es nur immer möglich.

In beiden Arten der Urrelsjnr» müssen die Geschwvr¬
nen einstimmig sein, um ihre Erklärung (vsräict) zu
geben.

Sie werden in den Sälen des Gerichtshauses ein¬
geschlossen, und ruhen und speisen daselbst, bis sie ihre
Erklärung von sich gegeben. Diese kann in Bezug auf
die Sumde, wo die Geschwornen einig wurden, insge¬
heim ausgesprochen unv dem Oberrichier mitgelheilt, muß
aber nachher öffentlich wiederholt werden.

Wenn der wegen eines Libellverbrechens Angeklagte
mid Verurrheilte Nichtigkeiten im Ve> fahren findet, so
macht er Einspruch gegen das Urtheil und appellirr an den
Kanzleigerichtshvs zur Revision und Kassazion desselben.

Der Rekurs an die Kanzlei wurde sonst selten ge¬
stattet. Die Vernunft soderte jedoch eine Reform der
Urtheile, bei welchen die für Leben, Freiheit und Eigen¬
thum des Bürgers so heilsamen Formen nicht beobachtet
und die Gesetze offenbar verletzt worden waren. Man
hat aber Misbrauch damit getrieben; und so ist der Re-

H 2



kurv an die Kanzlei in den großem, sowohl bürgerlichen
alS peinlichen, RechtShändelnallgemein geworden.

In der Kanzlei, die man einen Gerichtshof der Bil,
ligkcit und deS Gewissens nennt, urrheilr der Lordkanzler
von England allein, nach gegenseitigen Vortrage», sei¬
nem Gewissen und seinen Einsichten znsolgc, über alle
vor ihm angebrachtenSachen. Nachdem er gesprochen,
hört alle weitere Berufung auf.

Seil dem Anfange des Nevoluzionskriegeösind die
Rekurse sehr gcmisbrancht und vervielfältigt worden.
Seil i8io hat der Lordkanzler bei vcrschloßne»Thoren
in der Form von Referaten mehre Sachen vom höchsten
Jmeresse abgcnriheilt. Die öffentliche Meinung hat sich
dagegen erklärt. Aber sie konnte nicht zu einer Zeit ge¬
hört werden, wo die in beiden Häusern des ParlemcntS
gemachten Anträge zur Abschaffung solcher Misbränche
durch die minisierialc Mehrheit verworfen wurden.

So sind die MiSb'äuche immer im Wachsen begriffen
gcw ffn. So ist die englische JnriSprudenz über das

e) Hm Mottat Marz ».w. ward im Aberbause ein Antrag
gemacht zur Abschaffuna deS MisbranchS der Appel azioncn oder

Rekurse an die Kanzlei; er ward verworfen. So ging cö auch

am 4. deff. Mon. dem Antrage deS Lords Holland in dem¬

selben Hause, und den Antragen des LordS Folkcstone und
Samuel Nomilln's, betreffend die Fehler der Gesetze we¬

gen gerichtlicher Verfolgung der politischen Libelle, und die Un¬

gewißheit und Barbarei der peinlichen Gesetze überhaupt. Eine

Reform der englischen Gesetzgebung ist gewiß notbig, aber iie

wird großen Widerstand in und außer den Kammern finden.
ES werden ja so Viele fett von den Mißbrauchen. Die Rekurse

bringen das Einrommen der Kanzlei auf 60,000 Pf. St.
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Verbrechen veS Libells aus Mangel an positiven Gesez-

zen » die es genau bestimme», ungewiß in ihren Grund-

sahen, deren einige strittig sind — schwankend in ihren

Präzedcnzen, die großentheils nach den Entscheidungen

der Sternkammer gebildet sind — und ebendarum wan¬

delbar in der Anwendung, die man davon machen kann,

Sie würde zur Vernunft zurückgeführt werden und ihre

Vorschriften würden fest und billig sein, wenn die Scharf-

sichr und das Ermessen der Gcschwvrncn ihre volle Wir¬

kung thun könnten.

Die gerichtliche Verfolgung des durch ei» Libell be¬

gangenen Verbrechens mittels der, häufiger eingeführten,

Jnfvrmazioncn und Rekurse an den Kanzleigerichtshof

bietet der Krone Mittel der Macht dar, welche ihr der

Geist der englischen Verfassung verweigert.

In den Jnformazionen ex olllelo erreicht der Hof

durch ungesetzliche Quälereien seine Feinde und diejenigen

Bürger, w iche durch ihre Anhänglichkeit an der Sache

des Volks bekannt sind. Durch die Rekurse an die Kanz¬

lei beschützt er seine Freunde, mittels einiger gefälligen

Kassazioncn, einiger gütigen Ungerechtigkeiten.
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